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Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) 

der Stadt Sinsheim vom 29. Juli 1997 
 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und § 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemein-
derat der Stadt Sinsheim am ___________ folgende Änderung der Abwassersatzung vom 
29.07.1997 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Abwassersatzung wird wie folgt geändert: 

 
 
§ 41 erhält folgende Fassung: 
 

Höhe der Abwassergebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser 2,36 €. 
 
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) beträgt je m² versiegelte Fläche 0,21 €. 
 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, da zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-

ge gebracht wird (§ 37 Abs.3 ), beträgt je m³ Abwasser: 
 

a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen 20,50 € 
 
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 20,50 € 
 
c) bei Abwasser nicht a) oder b) zuzuordnen ist 20,50 € 
 

 
 

§  2 
 
Der übrige Inhalt der Satzung bleibt unverändert.  
 
 

§  3 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.  
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Sinsheim, den ______ Dezember 2011 
 
 
 
 
(Rolf Geinert) 
Oberbürgermeister 


